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brauchsgüter handelt, ein Materialgemeinkosten
zuschlag in Höhe von 15°/» einschl. Wagnis und 
Gewinn erhoben werden.

Zu B u c h s t .  C:
Die Umsatzsteuer darf in der jeweils gültigen 
Höhe zugeschlagen werden.

§ 2
Für Sonderleistungen gilt folgendes:
1. M e h r a r b e i t s -  u n d  E r s c h w e r n i s 

z u s c h l ä g e :
a) Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und 

Nachtarbeiten, die mit dem Auftraggeber ver
einbart werden müssen, dürfen mit den Zu
schlägen, die jeweils durch den gültigen Tarif
vertrag festgesetzt sind, auf die Fertigungs
löhne aufgeschlagen werden.

b) Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls ge
sondert auszuweisen. Der Auftraggeber ist 
vor Durchführung eines mit Zuschlägen ver
bundenen Auftrages auf das Entstehen dieser 
Zuschläge aufmerksam zu machen.

c) Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen 
des jeweils gültigen Tarifvertrages für be
sonders schmutzige, gefährliche oder gesund
heitsschädigende Arbeiten gezahlt werden, 
dürfen ebenfalls mit den gültigen Prozent
sätzen auf die Fertigungslöhne aufgeschlagen 
werden.

2. L о h nh e b e n к о s t e n und K o s t e n  f ü r  
R e i s e n :
a) Lohnnebenkosten (Wegegelder, Trennungs

geld, Auslösungen, Kosten für Wochenend
heimfahrten, Unterkünfte- und Übernach
tungsgelder usw.) dürfen, soweit sie nach dem 
jeweiligen Tarifvertrag zulässig sind, dem 
Auftraggeber in der tatsächlich entstandenen 
Höhe berechnet werden.

b) Wegezeit innerhalb der Arbeitszeit gilt als 
Arbeitszeit.

c) Die Kosten für Reisen bei Arbeiten außer
halb des Betriebsortes dürfen in preisrecht
lich vertretbarer Höhe in Rechnung gestellt 
werden.

d) Auf die Lohnnebenkosten (Buchst, a) und die 
Kosten für Reisen (Buchst, c) darf ein Zu
schlag in der jeweils gültigen Höhe der Um
satzsteuer erhoben werden. Lohnnebenkosten 
und Kosten für Reisen sind gesondert auszu
weisen.

3. F r e m d a r b e i t e n :
Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit vom Betrieb des Polsterer- 
und Dekorateur-Handwerks nicht selbst durch
geführt werden, darf dem Auftraggeber ein Auf
schlag von 10°/o auf die Nettopreise des Betrie
bes, der die Arbeiten ausgeführt hat, berechnet 
werden. Entsprechende Transport- und Ver
packungskosten können in preisrechtlich zuläs
siger Höhe in Rechnung gestellt werden. Sie sind 
jedoch gesondert in Rechnung zu stellen.

§ 3
Liefert ein Betrieb des Polsterer- und Dekorateur- 

Handwerks im Rahmen einer handwerklichen Lei

stung Fertigmaterial (gewerbliches Gebrauchsgut), 
so finden die Bestimmungen der Preisanordnung 
Nr. 244 vom 26. August 1949 über Preise für ge
werbliche Gebrauchsgüter im Groß- und Kleinhan
del (ZVOB1. II S. 107) Anwendung.

Berlin, den 19. August 1950
Ministerium der Finanzen 

I. V.: R u m p f  
Staatssekretär

Preisverordnung Nr. 99.
Verordnung über die Preisbildung im 

Holzschuh- und Holzpantoffelmacher-Handwerk.
Vom 17. August 1950

Auf Grund des § 8 der Verordnung vom 15. Juni 
1950 über die Preisbildung im Handwerk (GBl. S. 510) 
wird für das Holzschuh- und Holzpantoffelmacher- 
Handwerk bestimmt:

§ 1
Holzschuh- und Holzpantoffelmacher-Betriebe, die 

handwerkliche Leistungen (handwerkliche Fertigung 
sowie Reparaturleistungen) im Bereich der Deut
schen Demokratischen Republik ausüben, haben 
hierfür Preise nach den Vorschriften dieser Preis
verordnung zu bilden.

§ 2
(1) Für ständig wiederkehrende, gleichartige hand

werkliche Leistungen der Holzschuh- und Holzpan
toffelmacher-Betriebe gelten die in der Anlage die
ser Preisverordnung vaufgezeichneten Preise (Regel
leistungspreise). Diese Preise sind Höchstpreise, 
welche nicht überschritten werden dürfen.

(2) Für Arbeiten, die in der Anlage zwar nicht als 
Regelleistungen aufgeführt, mit Regelleistungen 
aber vergleichbar sind, dürfen höchstens Preise be
rechnet werden, die den in der Anlage aufgeführten 
Regelleistungspreisen unter Berücksichtigung der 
nachzuweisenden Kostenabweichungen entsprechen.

(3) Die in der Anlage aufgeführten Regelleistungs
preise sind in 3 Ortsklassen (Ortsklassen А, В und C) 
unterteilt. Für die Einstufung eines Betriebes in eine 
Ortsklasse ist das Ortsklassenverzeichnis gemäß dem 
gültigen Tarifvertrag für das Holzschuh- und Holz
pantoffelmacher-Handwerk maßgebend.

(4) Falls Löhne oder Materialpreise eine Änderung 
erfahren, treten die in der Anlage dieser Preisver
ordnung auf geführten Regelleistungspreise nur dann 
außer Kraft, wenn vom Preiskontrollamt des Mini
steriums der Finanzen der Deutschen Demokrati
schen Republik an Stelle der in der Anlage bezeich- 
neten Preise neue Regelleistungspreise bekanntge
geben werden.

§ 3
(1) Für handwerkliche Leistungen, die nicht unter 

die in der Anlage aufgeführten Regelleistungen fal
len, ist der Preis auf Grund eigenverantwortlicher 
Kalkulation gemäß dem vom Preiskontrollamt des 
Ministeriums der Finanzen hierfür aufgestellten 
Kalkulationsschema zu bilden.

(2) Werden handwerkliche Leistungen, tür die 
keine Regelleistungspreise gelten, vergeben und 
übernommen, so sollen die für die einzelnen Leistun
gen zu berechnenden Preise mit dem Auftraggeber 
vor Ausführung des Auftrages unter Beachtung der


